
as UOG 93
r Sicht der Mittelbaukurie der Fakultätfür Maschinenbau

von Ass.Prof
Dr. Rudolf Riedl

Jedes monokretische Organ
muß sich zur Entscheidungs
findung Informationen su
chen. Dieses Informations
angebot muß geschaffen
wer"<len, möglicherweise ein
Beirat, aus dem dem mono
kratischen Organ paritätisch
zusammengesetzte Arbeits
gruppen zur Verfügung ste
hen.

Eine derartige Konstruktion

Als Punkte, die nach Mei
nung der Mittelbaukurie der
Fakultät für Maschinenbau
vorrangig zu diskutieren
sind, seien die folgenden
exemplarischen herausge
hoben.

jahrelang vorhergesagt,
bedeutet dies, daß Verän
derungen nicht mit Vergrö
ßerung gleichzusetzen ist.
Veränderungen, wie neue
Schwerpunkte werden in
Zukunft nur mehr aus eige
ner Kraft durch Umschich
tung von Mitteln innerhalb
der Universität bzw. der
Fakultät möglich sein.

Nur wenn uns dies gelingt,
d.h. wenn die ArbeitsfCihig
keit dieses Gesetzes von al
len akzeptiert wird, können
wir alle an einem Strang
ziehen. Dies werden wir in
Zeiten wie diesen um so
dringender brauchen, tönt
es doch aus dem BMtwuF
,,Autonomie bedeutet Man
gel". Dies bedeutet, daß
neue Mittel kaum mehr zur
Verfügung stehen werden,
insgesamt die Recoursen
knapper werden. Wie von
der Mittelbaukurie schon

Als Bürger und mündige Mit
glieder der TU Graz, haben
wir jetzt die Aufgabe dieses
Gesetz mit Hilfe der Satzun
gen so zu formen, daß alle
Beteiligten damit leben kön
nen.

Seit 1.10.1994 hat das
UOG93 Gültigkeit, lautVer
ordnung auch für die TU
Graz.

antwortung ziehen", noch
dazu da es dafür keine Zu
ständigkeit gibt, nicht ein
mal das zuständige Kollegi
alorgan hat realistische
Chancen zum Eingreifen.

Unsere Universitäten ferti
gen jedoch nicht, wägbare
Leistungserhebung kann
nicht auf ein Produkt oder
Gewinn bezogen werden.
Rentabilität auch Umweg
rentabilität sind nur mit
Hausverstand nicht aber
zahlenmäßig erfaßbar. Da
mit ergibt sich auch die
schwierige Faßbarkeit des
Begriffes "Verantwortung".
Speziell im negativen Fall
bedeutet dies fast die Un
möglichkeit des zur "Ver-

Dies soll nun im Betrieb
"Universität" angewendet
werden.

So sieht dieses Gesetz, ver
kauft unter dem Schlagwort
"modernes Management"
oder "geführt wie ein Indu
striebetrieb", eine Trennung
zwischen einem entschei
dungsberechtigten mono
kretischen Organ und die
Kontrolle durch ein Kollegi
alorgan vor.

pen wie Fakultäten, Sena
ten, Proko und Buko nur
auszugsweise, verzerrt oder
gar nicht zum Tragen ge
kommen sind.
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G 93 wurde von
n und Politikern
, die wohl nur
Teil der Realität

en (heterogenen)
Universitäten vertraut sind.

Der einzige Ansatz, der der
Heterogenität der Universi
täten Rechnung trägt, ist die
Tatsache, daß es sich bei
dem UOG 93 um ein Rah
mengesetz handelt. Es sollte
damit möglich sein, in den
Satzungen auf spezifische
Bedürfnisse einzelner Uni
versitäten Rücksicht zu neh
men.

Dies bedeutet für uns, daß
auch die einzelnen Fakultä
ten einer Universität ihren
Bedürfnissen Ausdruck ge
ben müssen. In diesem Sin
ne ist die geplante Einfüh
rung einer Arbeitsgruppe
"UOG 93" auf Senatsebe
ne zu begrüßen.
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Diese wird speziell koordi
nierend arbeiten müssen,
gilt es doch ein Gesetz zum
Funktionieren zu bringen,
in dem die berechtigten Ein
wände und Anregungen ein
zelner universitärer Grup-
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könnte auch den Informati
onsfluß in die andere Rich
tung, speziell zum Kollegi
alorgan hin, verbessern. Es
besteht nämlich die immen
se Gefahr, daß sich mono
kratisches und strategisches
Organ sich zu weit vonein
ander entfernen.

Die im Gesetz vorgesehene
Berichtspflicht kann somit
nicht auf ein Minimum re
duziert werden, ganz im
Gegenteil soll sie möglichst
ausgebaut in den Satzun
gen verankert werden.

Generell ist der Lauf der
Berichtspflicht zu regeln und
genauestens zu handhaben.
Ausnahmen erscheinen mir
möglich, wenn die Entschei
dungen des monokratischen
Organs im Einklang mit

Empfehlungen eines allfäl
ligen Beirates stehen.

Eine Schwierigkeit, die we
niger die Mittelbaukurie be
trifft, sind die Bestimmun
gen über die Unvereinbareit
der Ämter.

Es ist eine alte Forderung
des Mittelbaues aus diesem
Grund das passive Wahl
recht auf definitiv gestellte
Mittelbauangehörige insbe
sondere auf Habilitierte aus
zudehnen.

In der Professorenkurie der
Fakultät wird ein anderer
Weg favorisiert, nämlich die
Teilung der Fakultät in Fach
bereiche. Dies ist nur in den
Sonderbestimmungen für
Mediziner vorgesehen, je
doch erscheint es möglich,

dies auch durch die Satzung
für die TU Graz als "Kann
bestimmung" einzuführen.
Dadurch könnte die Unver
einbarkeit nur den Fachbe
reichsleiter treffen, andere
Ordinarien wären als De
kan wählbar. Gleichzeitig
könnte durch das Zerbre
chen von Großinstituten und
Aufteilung an die Ordinari
en die "Alleinverantwor
tung" bei der Tei Irechtsfä
higkeit wieder hergestellt
werden.

Dieser Lösungsansatz muß
sicherlich noch genau dis
kutiert werden, wird aber
nur sinnvoll sein, wenn dem
Fachbereichsleiter nicht nur
Strohmannsfuktion und die
einzuführende Fachbe
reichskommission echte
Kompetenzen hat. So ergä-

be sich z.B. die Möglichkeit,
die Personalentscheidungen,
die speziell an 1 Ordinari
eninstituten als nicht trans
parent anzusehen sind, in
diese nächst höhere Ebene
zu delegieren.

Schon das Anreißen dieser
wenigen exemplarischen
Problemkreise zeigt, wievie
le Gespräche und Stunden
notwendig sein werden, um
die notwendige Akzeptanz
zu erreichen.

Ich glaube wir alle sollten
das Gespräch miteinander
suchen, und unbeirrt von
Außen, nach den speziellen
Gegebenheiten unserer
Universität, im Rahmen des
UOG 93 uns einen modus
vivendi schaffen, den wir
alle mittragen können.
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